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Wissen italienischen Augen unerlösten Schweiz vom Tessin über ganz
Graubünden bis zum Wallis hin und noch weiter! Unter solchen Umständen
aber — und das ist die Antwort auf die eingangs gestellte Frage — ist
die Politische Organisation einer solchen Ausländerkolonie und vollends die

straffe, blind gehorsame Organisation, wie sie die Fascisten aufgestellt
haben, eine Gefahr für unsere politische Unabhängigkeit. Je eher wir
damit aufräumen können umso besser!

Die Tragödie öes Memellanöes.
lprobleme europäischer Politik, Il j

Von ?«nn v. Sprecher.

HV^ls die Bewohner von Heydekrug am frühen Morgen des 10. Januar^ 1923 sich zu ihrem gewohnten Tagewerk erhoben, mag wohl der eine
oder andere nicht ohne Verblüffung bemerkt haben, daß über Nacht etwas

ganz Unwahrscheinliches geschehen war. Auf den sonst um die frühe Morgenstunde

menschenleeren Straßen und Gassen bemerkte der Beobachter in der

Dämmerung eigentümliche Gestalten, die sich zum Teil einzeln, zum Teil
in größeren Trupps an die Hauswände drückten. Es waren, allem Anschein
nach, ganz gewöhnliche Zivilisten; als aber einige neugierige Leute sich zur
Abklärung der Lage beherzt auf die Straße begaben, glaubten sie ihren
Augen nicht zu trauen, als sie bemerkten, daß diese harmlosen Leute deutsche

Militärgewehre und Helme und dazu Leibgürtel trugen, deren Koppelschloß

noch undeutlich sichtbar das ehemalige deutsche Abzeichen zeigte, das

nur unvollkommen eingehämmert und durch das litauische Staatswappen
ersetzt war.

Es sollte sich gar bald ergeben, daß eine große Zahl dieser
merkwürdigen Gesellen über Nacht im ganzen Memelgebiet aufgetaucht war.
Ansässige waren es bestimmt nicht, denn an ihrer Sprache erkannte man
leicht ihre großlitauische Abkunft. Zur selben Stunde war Plötzlich im
ganzen Gebiet ein Aufruf angeschlagen, der von einem „Ausschuß zur
Errettung des Memelgebietes" unterschrieben war und in dem mit großen
Worten verkündet wurde, „daß die Bevölkerung sich erhoben und bewaffnet
habe, um die Freiheit und Unabhängigkeit des Gebietes sicher zu stellen".
Dieser Aufruf war nun allerdings ausschließlich von Leuten unterzeichnet,
die als notorische Litauerfreunde hinlänglich bekannt waren. Und so

ergibt sich denn, daß diese „Erhebung zur Befreiung des Gebietes" wohl
ohne Bedenken als einer der größten Schwindel bezeichnet werden muß,
die in der Weltgeschichte je vorgekommen sind. Denn die merkwürdigen
Gesellen mit den deutschen Gewehren, Helmen und Koppelschlössern waren
nichts anderes als die in Zivilkleider gesteckten litauischen Infanterieregimente!

No. 2, 5, 8, die über Nacht aus Großlitauen eingefallen waren, um
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das Gebiet endgültig dem litauischen Staate einzuverleiben. Die ursprünglich

deutsche Ausrüstung aber stammte aus den Beständen der ehemaligen
deutschen Kriegsverwaltung Oberost in Kowno, die die deutschen Truppen
bei ihrem Abzug zurückgelassen hatten und die von den Litauern
„übernommen" worden waren! Die litauischen Soldaten tragen sie heute noch.

Innerhalb weniger Tage war denn auch das ganze Gebiet besetzt und
die französischen Truppen des Herrn Petisns, welche zu jener Zeit als
Mandatare der Botschafterkonferenz das Gebiet vorläufig besetzt hielten,
wurden in schwere Kämpfe verwickelt. Sie wurden ebenso vollkommen
überrascht wie die Bevölkerung und es ist Wohl nicht uninteressant, zu vermerken,
daß in denselben Tagen, als die Franzosen das Ruhrgebiet besetzten, deutsche

Memelländer Schulter an Schulter mit den französischen Truppen in
erbitterten Kämpfen sich des großlitauischen Einfalls zn erwehren suchten.

Hauptsächlich in der Stadt Memel und deren Umgebung fanden blutige
Gefechte statt; erst kürzlich erzählte uns der dortige Führer der
Landwirtschaftspartei, Gutsbesitzer Conrad, wie er in jenen Tagen für die Franzosen

den Telephondienst besorgte, indes auf seinem Gut die Handgranaten
übel hausten.

Doch die Kämpfe, auch von den Franzosen tapfer geführt, blieben
angesichts der Übermacht für sie und die Memelländer erfolglos. Nach einem

kurzen Intermezzo, das durch die Anwesenheit einer interalliierten
Kommission gekennzeichnet wurde, überließ man das Gebiet den Litauern; Herr
Petisnö und seine Getreuen verließen Memel zu nächtlicher Stunde und

fuhren zu Schiff nach Frankreich. In jener Stunde aber, als das dunkle

Heulen der französischen Schiffssirenen wie mahnend durch die neblige
Winternacht erklang, begann die Tragödie des Memellandes.

Das Memelgebiet erstreckt sich über eine Länge von ungefähr 120

Kilometern von Tilsit aus nord-nordwestlich dem kurischen Haff entlang bis nach

Crottingen. Die maximale Breite des Streifens ist 30 Kilometer, Die
Einwohnerzahl beträgt 150 000, hiervon leben 40 000 in der Stadt Memel und

ungefähr 6000 in Heydekrug und Ruß, einem kleinen Dörfchen an der Mündung

der Memel. Das Land ist ausgesprochenes Agrargebiet und es lebte

außer vom Export dieser Produkte früher im wesentlichen von der Hol z-

ausfuhr. Das Holz wurde auf dem Memelstrom aus den polnischen
Wäldern zur Mündung getrieben und ging von dort durch einen Kanal nach

Memel, dem Zentrum des Exportes, Nachdem aber die Memel seit
nunmehr 15 Jahren von den Litauern gesperrt ist, fällt diese Hanpteinnahme-
quelle heute vollkommen ans, und Ruß, früher ein blühendes Dorf, zählt
auf 2000 Einwohner 80« Arbeitslose.



Die Tragödie des Memellandes SI

Bis zum 13. Jahrhundert war das Gebiet mit Ausnahme der Küste

unbewohnte Wildnis. Einzig direkt am Haff wohnten die Ku r e n, die heute
noch ihre ursprüngliche kurische Sprache erhalten haben nnd von denen auch

die Namen „kurisches Haff" und „kurische Nehrung" stammen. Das übrige
Gebiet aber beließ derdeutscheOrden, nachdem er Ostpreußen kolonisiert

hatte, absichtlich in dem ursprünglichen Zustand, znm Schutz gegen eine

Überschwemmung Ostpreußens durch die litauischen Schamaithen. Als
der Orden später die Kolonisation dieses Moorgebietes vornahm, wurden
außer Preußen auch zahlreiche Litauer angesiedelt, und so verschob sich die

litauische Sprachgrenze nach Westen. Durch diese Kolonisation mit Litauern
erklärt es sich, daß heute in Memel nicht etwa ausschließlich deutsch, sondern,
wie übrigens auch in Teilen von Ostpreußen, litauisch gesprochen wird,
aber es ist ein Dialekt, der sich vom eigentlichen Großlitauisch deutlich
unterscheidet. Das Verhältnis ist heute so, daß die Bevölkerung zu ca. 42«/«

ursprünglich deutsch ist, der Rest litauisch. Ans dieser Zusammensetzung
lassen sich die vom litauischen Staate auf das Memelgebiet erhobenen
Ansprüche formell einigermaßen erklären. Tatsächlich sind sie indessen
vollkommen unbegründet, denn diese Litauer sind seit Jahrhunderten von den

eigentlich kulturtragenden deutschen Kolonisten vollständig assimiliert und
wünschen nichts weniger, als Großlitauer zu werden. Diese Tatsache aber
wird von der litauischen Propaganda bewußt verschwiegen. Die Litauer,
sowohl die memelländischen wie auch die ostpreußischen, gehörten denn

auch zu den besten Soldaten der preußischen Armee und es ist bemerkenswert,

daß Regimenter existierten, die ausdrücklich die Bezeichnung „litauisch"

trugen. Wenn es übrigens noch eines Beweises für die vollkommene

Asfimilierung und das deutsche Empfinden dieser „Litauer" bedürfte, so sei

darauf hingewiesen, daß bei den seit Einführung des Statutes
durchgeführten memelländischen Landtagswahlen — im ganzen vier — das
Verhältnis der Abgeordneten der deutschen Parteien zu denen der litauischen
fich wie folgt gestaltete: 1. Wahl 27 Deutsches Litauer, 2. Wahl: 25:4,
3. Wahl: 24:5 und 4. Wahl, 1932, ebenfalls -V

Das Memelgebiet, bis 1919 Bestandteil des deutschen Reichsgebietes,
wurde durch den Vertrag von Versailles vom Reich abgetrennt, natürlich
ohne Abstimmung, wie es bei der wiederholt erlebten „Anwendung" der
14 Punkte Wilsons weiter nicht erstaunlich ist. Es scheint nun, daß man in
Paris nicht recht wußte, was mit dem Gebiete anzufangen sei; doch bestanden

deutliche Tendenzen, das Memellcmd dem nengegründeten litauischen
Staate einzuverleiben, Tendenzen, welche nicht zum Wenigsten auf die Arbeit
der litauisch en Emigration in Nordamerika zurückzuführen waren.
Diese außerordentlich starke und insbesondere auch finanzkräftige Emigration
übte einen starken Druck auf den amerikanischen Präsidenten Wilson in dieser

Richtung aus, woraus die Absicht der „litauischen Lösung" zur Genüge er-
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klärt werden kann. Auch wurden die eben erwähnten litauischen Behauptungen,

daß das Gebiet bevölkerungspolitisch zu Großlitauen gehöre,
anscheinend von einem großen Teil der Herren von Versailles für bare Münze
genommen und das Gebiet durch Art. 99 des Versailler Vertrages tatsächlich
vom Reiche abgetrennt, Litauen aber noch nicht zugeteilt, mit der klassischen

Begründung, „da der Umfang des litauischen Territoriums noch nicht
festgesetzt sei". Am 15. Februar 1920 erschien der General Odry mit
französischen Truppen und befetzte das Gebiet im Auftrage der Botschafterkonferenz,

wobei der Lapsus passierte, daß diesem General ein polnischer
Dolmetscher beigegeben wurde, „da doch in Memel polnisch gesprochen
werde" — ein klassisches Beispiel für die saloppe Art, mit der man in
Versailles die Probleme des Ostens anpacken zu können glaubte. Das Ergebnis

dieser Politik hat sich denn auch bereits heute in erschreckender Weise

abgezeichnet. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen,"

In der Folge aber ging die Entwicklung vorerst nicht im litauischen
Sinne weiter. Polen, das im Jahre 1920 durch die Besetzung von Wilna
seine Expansionsansprüche bereits deutlich zu erkennen gegeben hatte, wollte
eine Einverleibung des Territoriums in das litauische Staatsgefüge unter
allen Umständen verhindern, was ihm anfänglich tatsächlich auch gelang.
Denn Polen strebte damals schon, wie auch heute, nach einem zweiten
Zugang zur Ostsee, nach der Memelmündung. Je jene Zeit fällt das berühmt
gewordene H y m a n s-Pr o j e k t. Der bekannte belgische Minister wurde
von der Botschafterkonferenz mit der Lösung der Streitfrage betraut. Er
legte ein Projekt vor, dessen letztes Ziel die polnisch-litauische Union war,
wobei zu Gunsten Polens einstweilen wenigstens sein Anspruch auf freien
Transitverkehr auf der Memel und die Konstituierung Memels als
Freihafen festgelegt werden sollte. Gegen diese, in Wahrheit französische
Lösung, wehrte sich nun wieder Litauen mit aller Macht; es befand und
befindet sich seit der Besetzung Wilnas durch Polen mit diesem Land in
latentem Kriegszustand und wollte eine Ausdehnung der Ansprüche Polens
unter keinen Umständen zulassen. Tatsächlich gelang es denn auch dem

kleinen Staat — Litauen zählt ganze 2,2 Millionen Einwohner! — gegen
den Willen Frankreichs und Polens die Verwirklichung des Projektes zu
hintertreiben.

Inzwischen wurde am 1, Mai 1921 die Verwaltung des Memelgebietes
von dem Südfranzofen Petisns übernommen. Dieser verstand es, sich die

Sympathie der Memelländer zu erringen, indem er Eingriffe in die
Verwaltung nach Möglichkeit unterließ, dagegen die Interessen des Memel-
landes in wirtschaftlicher Beziehung förderte, soweit er nur konnte. So
versuchte er mit allen Mitteln dnrch die Botschafterkonferenz auf Litauen
einen Zwang im Sinne einer Freigabe des Holztransits über die Memel
ausüben zu lassen. Es ist bemerkenswert, daß die Memelländer zu jener
Zeit aus rein wirtschaftlichen Interessen in deutlicher Weise die Polnische

Politik förderten, denn aus einer Verbindung mit Litauen hatten sie Wirt-
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schaftlich gar nichts zu erwarten. Man mag darüber streiten, ob diese Politik
in letzter Linie vom Standpunkt des höheren deutsch-memelländischen
politischen Interesses nicht gefährlich war; indessen war die wirtschaftliche
Lage entscheidend und wie richtig jene Kreise in dieser Beziehung mit ihrem
Widerstand gegen Litauen handelten, erweist sich, wenn man das Politische
für einmal beiseite läßt, heute, wo die Wirtschaft des Memellandes durch
die Memelsperre und wegen der Unmöglichkeit für Litauen, memelländische
Agrarprodukte — infolge eigener Übersättigung — abzunehmen, tatsächlich
vollkommen am Boden liegt. Dies sind die Gründe, weshalb man heute im
Memel an die französische Verwaltung mit Gefühlen der Sympathie
zurückdenkt.

In diese Lage griff nun am 10, Januar 1923 der litauische Staat
handstreichartig ein und es gelang ihm denn auch, den seit drei Jahren
geführten Verhandlungen mit ihrem Anf nnd Ab ein jähes Ende zu
bereiten. Es ist bezeichnend, daß Litauen für seinen Einfall gerade diesen

Zeitpunkt wählte, wo es damit rechnen konnte, daß infolge der Besetzung
des Ruhrgebietes durch die Franzosen eine Gegenwehr von deutscher Seite
ausgeschlossen war. Anscheinend verstehen sich die Litauer überhaupt
ausgezeichnet auf Terminsbestimmungen, denn eine weitere entscheidende
Maßnahme — nämlich die Einführung der unverhüllten Diktatur in Memel —

trafen sie ausgezeichnet am 28. Juni 1934, also genau zwei Tage vor dem
30. Juni jenes Jahres; es wäre nicht ohne Interesse, festzustellen, durch
welche Information Litauen znr Wahl gerade dieses Termins bestimmt
worden ist!

Kurz nachdem die drei litauifchen Regimenter auf die erwähnte klassische

Weise in das Gebiet eingefallen waren, rollten auch schon litauische
Militärcamions, beladen mit Uniformen, über die Grenze und die sogenannten
„memelländischen Befreier" wurden wieder in ihren angestammten
Soldatenrock gesteckt, in dem man sie heute noch zahlreich genug herumlaufen
sieht. Nachdem es Petisns nicht gelungen war, sich des Überfalles zu
erwehren, und auch die Polen, die eigentlich nicht übel Lust hatten, die
Gelegenheit zu einer endgültigen Austragung des Konfliktes mit Litauen zu
benutzen und so die Memelmündnng zu gewinnen, infolge verdächtiger
russischer Truppenkonzentrationen an der Grenze es vorzogen, sich mit
einem müden Protest zu begnügen, auch niemand anders seine Hant für
die memelländischen Interessen zu Markte zu tragen gedachte, blieb der

Botschafterkonferenz nichts anderes übrig, als sich mit dem fait accompli
abzufinden. Durch Entscheidung vom 16. Februar 1923 „übertrug" sie

Litauen die Souveränität über das Gebiet, formulierte indessen eine
Anzahl Bedingungen, deren wesentlichste die Öffnung des Transits zur See
und auf allen Wasserwegen war, womit die alten polnischen Ansprüche
gesichert werden sollten, Litauen aber zeigte taube Ohren, bis ihm endlich
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ein befristetes Ultimatum gestellt wurde, worauf man sich in Kowno
notgedrungen herbeiließ, den Bedingungen, aber nur „im Prinzip",
zuzustimmen.

Die Verhandlungen über diese Bedingungen zogen sich über ein Jahr
hin, bis endlich am 17. Mai 1924 die litauische Regierung ihre Unterschrift
unter das Memelabkommen setzte. Dieses Abkommen gliedert sich

in vier Absätze, den allgemeinen Teil, die Bestimmungen über den Memeler-
hafen, die Bestimmungen über den Transitverkehr nnd das Statut des

Memelgebietes, über welches in den letzten Monaten so ausgiebig in der
Presse berichtet wurde nnd das — dies sei vorausgeschickt — heute de facto
nicht mehr besteht, sondern durch Litauen mit reinen Machtmitteln
aufgehoben wurde. Wie geschickt die Litauer sind, zeigte sich bei dem
Transitabkommen. Hier mußte einerseits die litauische Regierung den polnischen
Wünschen auf französischen Druck hin in vollem Umfange entsprechen und
sich verpflichten, den Transit des polnischen Holzes über die Memel
freizugeben. Damit wären die wirtschaftlichen Interessen der Memelländer
in einem Hauptpunkte berücksichtigt gewesen. — Tatsächlich ist aber
diese Bestimmung bis hente nie ausgeführt worden. Auch heute, wie seit
15 Jahren, sind nicht nur sämtliche Straßen und Bahnlinien, die nach

Polen führen, auf litauischem Gebiet buchstäblich aufgerissen, bezw. die

Geleise von der Bahn weggenommen, sondern, und dies interessiert uns
hier vor allem, auch der Memeltransit steht vollkommen auf dem Papier;
trotz jener feierlichen Unterschrift hat bis zum heutigen Tage kein einziger
Holzstamm die Memel Passiert! Und dies unter den Augen des Völkerbundes
und der Signatarmächte des Abkommens!

Der für das Memelland wesentliche Bestandteil des Memelabkommens
ist das Autonomie st «tut. Die folgenden Ausführungen über die
Bedeutung des Statuts sind in der Hauptsache auf eine Unterredung
zurückzuführen, die uns vor kurzem der am 28. Juni 1934 abgesetzte verdienstvolle

Präsident des memelländischen Direktoriums, Herr Dr. Ottomar
Schreiber, in Memel gewährte. Er war der letzte memelländische Präsident.

Heute steht er, wie alle Führer der memelländischen Parteien, unter
Polizeiaufsicht; gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung
seiner Amtspflichten eingeleitet, das aber infolge absolut ungenügender
Grundlage wie das Hornberger Schießen ausgehen dürfte. Immerhin gibt
das Verfahren den Litauern die Gelegenheit, hente auch diesen Mann, der

für die Memelländer seine Existenz aufs Spiel gesetzt hat und dem sie so

viel zu verdanken haben, vollkommen lahm zu legen.
Herr Dr. Schreiber empfing uns in seiner reizenden Villa an der

Moltkestraße. Während der ganzen dreistündigen Dauer unserer
Unterredung patrouillierten vor dem Hause ununterbrochen zwei Beobachter, und
wir wurden sowohl beim Betreten wie beim Verlassen des Haufes scharf
unter die Lupe genommen. Dieser Zustand dauert nun schon seit Monaten
und niemand weiß, wann er zu Ende gehen wird. Wir betonen, daß Herr



Die Tragödie des Memellandes 86

Dr. Schreiber sich bei der Unterredung peinlich darauf beschränkte, die

staatsrechtliche Lage, die sich aus dem Memelstatut und den nachfolgenden
Maßnahmen der litauischen Regierung ergab, darzustellen, und jede
Polemik absolut vermied. Der Eindruck aber war auch so erschütternd genug.

Die Grundlage des Memelstatuts bildet der Art. 1, worin die beiden

tragenden Pfeiler des Gesetzeswerks, die litauische Souveränität und die

Autonomie des Memelgebietes, wie folgt statuiert sind:
„Das Memelgebiet soll unter der Souveränität Litauens
eine Einheit bilden, die nach demokratischen Grundsätzen

organisiert ist und gesetzgeberische, richterliche, verwaltungs-
und finanzielle Autonomie innerhalb der in dem vorliegenden Statut
genau umschriebenen Grenzen genießt."
Damit ist festgelegt, daß der litauische Staat die Souveränität

über das Gebiet besitzt, während alle Obliegenheiten der Verwaltung im
Sinne der Autonomie auf Grundlage der ausschließlich memelländischen
Gesetzgebung ausgeübt werden, also die politische Kreis- und
Gemeindeverwaltung, das Religionswesen, Unterrichtswesen, Gesetzgebung usw. Läßt
man für einmal das Volks- und staatspolitische Grundproblem dieses rein
deutschen Memellandes beiseite und übersieht so die Ungeheuerlichkeit, die

in der Unterstellung des Gebietes nnter die Souveränität eines völlig
volksfremden Staates beschlossen liegt, so wäre folgendes zu sagen: Nachdem
man einmal entschlossen war, Litauen die Souveränität zuzusprechen, so

mag die Bestimmung der Autonomie als Schutzmaßnahme für das Memel-
volk theoretisch als Lösung einigermaßen befriedigen? doch muß gesagt
werden, daß sie eben Theorie ist und in sich selbst durch ihre rechtliche
Zwiespältigkeit zu einem Teil für die heutigen Zustände verantwortlich gemacht
werden muß. Denn die Festlegung der Souveränität
Litauens gibt dem Staat die Möglichkeit, alle diejenigen
Eingriffe in die an sich autonome Verwaltung
vorzunehmen, die sich irgendwie mit dem sogenannten Interesse

an der Wahrung der Sicherheit und des Bestandes
des litauischen Staates begründen lassen. Jedenfalls haben
die Litauer das Statut so ausgelegt und die Väter des Vertragswerkes,
also die Signatarmächte, haben fie nicht daran gehindert. So sehen wir
uns heute einer Lage gegenüber, wo die wesentlichen Pfeiler der
Autonomie bereits gerammt sind, denn es ist angesichts der heutigen Verhältnisse

nicht Wohl möglich, von Autonomie im Religionswesen, geschweige
denn im Unterrichtswesen zu sprechen nnd am allerwenigsten in der
politischen Verwaltung, weil die Litauer heute vom Bezirk ihrer Souveränität

aus in alle diese Zweige bereits eingegriffen haben. Der Pressechef

des litauischen Gouvernements, der uns am selben Tage in Memel
empfing, erklärte ohne jeden Vorbehalt, zuerst komme die
Souveränität und dann die Autonomie und man könne vom litauischen

Staate nicht verlangen, daß er auf Eingriffe verzichte, die er im
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Interesse der Staatssicherheit als unerläßlich betrachte! Dieser Standpunkt
mag an sich richtig sein, und doch stellt diese ganze Konstruktion in ihrer
Grundlage nichts anderes dar als eine grobe Täuschung der ganzen
Welt, als ein Vorwand, um im Memelland die Herrschaft mit jener Gewalt
und Willkür auszuüben, wie es hente geschieht. Der Leser wird aus den

folgenden Ausführungen ersehen, daß irgendwelche Bedrohung der Sicherheit

des litauischen Staates von memelländischer Seite in das Gebiet der

Hirngespinste gehört. Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß die für die

Praxis nicht haltbare grundlegende Trennung von Souveränität und
Autonomie, wie fie das Statut bestimmt, den Litauern die Handhabe zur
Ausübung eines Regiments gegeben hat, das sich inzwischen zu r e i n e r W i l l-
kürherrschaft entwickeln konnte.

Die Gesetzgebung im Memellande ist gemäß dem Statut dem Landtag

übertragen, der aber nach dem litauischen Wahlgesetz zu
wählen ist. Der oberste Beamte im Memelgebiet ist der Gouverneur, der

von der litauischen Regierung ernannt ist. Er ernennt den Präsidenten
des sünfgliedrigen Direktoriums, der seinerseits die übrigen Mitglieder
bestimmt. Die wesentlichste Bestimmung des Statuts und so die Grundlage
der Autonomie überhaupt ist nun aber die, daß das Direktorium
vom Vertrauen des Landtages abhängig ist nnd folglich z u-
rücktreten muß, wenn der Landtag ihm das Vertrauen versagt.

Wie mir Präsident Schreiber erklärte, betrachtete er das Memelstatut
an sich als einen brauchbaren, realpolitifchen Rechtsboden, trotz der
grundlegenden Scheidung von Autonomie und Souveränität. Der Sinn des

Statuts war, die Bevölkerung, die von sich aus keineswegs nach der litauischen

Souveränität strebte, durch die Garantierung der Autonomie in
ihrer Selbständigkeit zu schützen. Wie die früheren Präsidenten, so hat auch

Dr. Schreiber während der langen und man darf schon sagen außerordentlich

erfolgreichen Zeit seiner Präsidentschaft peinlich darauf geachtet, daß
der Rechtsboden in keinem Falle verlassen wurde. Hingegen mußte sich ein

Zwiespalt bereits in dem Augenblick ergeben, als Litauen sich Ende 1926 nach

einem Militärputsch von einem parlamentarischen in einen autoritären

Staat verwandelte. Dadurch wurde die Funktion des Statuts
infofern beeinträchtigt, als nun einerseits der litauische Staat autoritär, also
ohne Parlament geführt wurde, während das Memelgebiet gemäß Art. 1 des

Statuts nach demokratischen Grundsätzen organisiert war. Diese Diskrepanz
führte deshalb zu Unzuträglichkeiten, weil die litauische Gesetzgebung,
soweit ihre Anwendung auf das Memelgebiet im Statut ausdrücklich vorgesehen

war oder aus sogenannten Sicherheitsgründen einfach auf das Gebiet
ausgedehnt wurde, von autoritären Gesichtspunkten ans in ein Gebiet
hineinregierte, das nach seiner vertraglichen Bestimmung demokratisch war.
Dies zeigte sich einmal beim litauischen Wahlgesetz, welches gemäß
Art. 3 des Statuts für den memelländischen Landtag Gültigkeit hat. Nach

Einführung des autoritären Systems in Litauen wurde dieses Wahlgesetz
























